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Teil 1

Einleitung

A. Einführung 

Die Rechtsanwendung ist tatsachenabhängig: Ein Rechtssatz kann nur dann an-
gewandt werden, wenn die tatsächlichen Voraussetzungen, an die er anknüpft, 
feststehen oder als feststehend zu behandeln sind.1 Auch deshalb sind in den 
meisten gerichtlichen Verfahren keine Rechtsfragen, sondern Darlegungs- und 
Beweisfragen streitentscheidend.2 Im Zivilprozess obliegen Tatsachenvortrag 
und Beweisführung grundsätzlich den Parteien. Sie müssen die ihre Rechtsposi-
tion begründenden Tatsachen dem Gericht schlüssig darlegen und im Bestreitens-
fall beweisen. 

Für eine erfolgreiche Prozessführung müssen die Parteien daher in Kenntnis 
der entscheidungserheblichen Tatsachen sein und über Beweismittel verfügen. 
Kenntnis- und Beweismittelbeschaffung finden üblicherweise vorprozessual, zu-
mindest aber außerprozessual statt. Die jüngere Rechtsprechung zeigt, dass die 
Parteien sich dabei vermehrt digitaler und technischer Informationsquellen be-
dienen. Markante Beispiele sind die Durchsuchung von E-Mail-Postfächern3 oder 
Dienstcomputern,4 die heimliche DNA-Analyse5 und der Einsatz von Überwa-
chungskameras,6 von Telefonabhörgeräten,7 von Ortungsgeräten8, von Keylog-
gern und Mausbewegungsrekordern mit automatischer Screen-Capture Software9 

1 Benedicter, S.  7; Gomille, S.  3 f.; Götz, S.  25; AK-ZPO/Schmidt, Einleitung, Rn.  62; Tresen
reuter, S.  128.

2 Benedicter, S.  1, 7; Betz, RdA 2018, 100, 102; Debernitz, S.  235; Geismann in: Einheit der 
Prozessrechtswissenschaft, 111, 111 f.; Peters, ZZP 76 (1963), 145; Störmer, JuS 1994, 238; 
Weichbrodt, S.  1. 

3 Sander, CR 2014, 292–299.
4 BAG Urt. v. 31.01.2019 – 2 AZR 426/18 – juris.
5 BGH NJW 2006, 1657–1660; VGH Mannheim NJW 2001, 1082–1085.
6 BAG NJW 2017, 843–847. Allgemein zur Arbeitnehmerüberwachung U. Koch, ZFA 2018, 

109, 118–120. Zu Dashcams BGH Urt. v. 15.05.2018 – VI ZR 233/17 – juris, Rz.  7–26.
7 OLG Karlsruhe NJW 2000, 1577–1578.
8 BGH NJW 2013, 2668–2671.
9 BAG NZA 2017, 1327–1332.
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und von vernetzen Smart Cams10. Ein Ende dieser technischen Entwicklung ist 
nicht absehbar.11 Den Vorteilen der neuen Technologien steht aber ein gesteigertes 
gesellschaftliches Bewusstsein für Datenschutz gegenüber, das sich in einer Viel-
zahl datenschützender Gesetze, allen voran der Europäischen Datenschutzgrund-
verordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz, widerspiegelt.12 Deshalb sind 
viele Ermittlungsmethoden zwar technisch möglich, aber rechtlich unzulässig. 

Wenn die Parteien bei der Informations- und Beweismittelbeschaffung rechts-
widrig gehandelt haben, muss im Prozess über die Frage entschieden werden, ob 
die rechtswidrig erlangten Informationen und Beweismittel prozessual zulässig 
sind. Eine diesbezüglich eindeutige Aussage des Gesetzgebers fehlt. Weder die 
Zivilprozessordnung noch das Arbeitsgerichtsgesetz noch die Europäische Kon-
vention für Menschenrechte regeln prozessuale Folgen einer rechtswidrigen Be-
weismittel- und Informationsbeschaffung ausdrücklich.13 Die Zivilprozessord-
nung enthält zwar Regelungen über den Ausschluss bestimmter Beweisarten 
(§§  165 S.  1, 314 S.  2, 595 Abs.  2, 605 Abs.  1, 605a, 727 Abs.  1 a. E. ZPO), über 
den Ausschluss verspätet vorgebrachter Beweismittel und Tatsachenbehauptun-
gen (§§  296, 530 f. ZPO) und über den Ausschluss nicht-präsenter Beweismittel 
(§§  294 Abs.  2, 356 ZPO). Diese Ausschlüsse beruhen aber nicht auf dem Be-
weismittel oder der Information und nicht auf deren Beschaffung, sondern haben 
verfahrensrechtliche Gründe.14 Aus der Nichtregelung einer prozessualen Sank-
tion lässt sich weder folgern, dass der vorprozessuale Rechtsverstoß prozessual 
folgenlos bleiben soll, noch dass er automatisch die prozessuale Unzulässigkeit 
der rechtswidrig erlangten Informationen oder Beweismittel zur Folge hat.15 

Die Prozessrechtsforschung und die Gerichte haben sich lange Zeit nur einge-
schränkt mit den prozessualen Folgen der materiell rechtswidrigen Informations-
beschaffung befasst. Seit Anfang der fünfziger Jahre wird unter dem Stichwort 
„Beweisverbot“ diskutiert, ob materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel in 
den Prozess eingeführt und dort verwendet werden können. Aber erst in den letz-
ten Jahren wurde auch ein Sachvortragsverbot, das die Einführung und Verwen-

10 Schwenke, NJW 2018, 823–827; Zimmermann in: Taeger, 171, 172 f. 
11 Röth, AE 2014, 274; Schwenke, NJW 2018, 823.
12 Nach Einschätzung von Greve, NVwZ 2017, 737, 744 (dort: Fn.  51) enthalten in Deutsch-

land etwa 300 Fachgesetze datenschutzrechtliche Regelungen.
13 EGMR NJW 1989, 654, 655; BAG NJW 2017, 843, 844; BB 2019, 697, 698; BGH  

Urt. v. 15.05.2018 – VI ZR 233/17 – juris, Rz.  28; Ahrens, Kapitel  6, Rn.  9; Betz, RdA 2018, 
100, 101; Brinkmann, AcP 206 (2006), 746, 749; MAH-Arbeitsrecht/DendorferDitges, §  35, 
Rn.  220; Tschöpe/Grimm, Teil  6 F, Rn.  212; Rogall in: FS Rieß, 951, 974; IT-Arbeitsrecht/
Tiede mann, B., Rn.  495. Zum Sachvortragsverbot Heinemann, MDR 2001, 137, 141; Reichen
bach, S.  215.

14 Dauster/F. Braun, NJW 2000, 313, 317; Kodek in: FS Kaissis, 523, 538 (zur öZPO).
15 BGH r+s 2017, 462, 465. 
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dung der Informationen als Sachvortrag verhindern würde, von der Justiz erör-
tert.16 Dieses von den Gerichten geschaffene Sachvortragsverbot ist in seiner 
dogmatischen Konstruktion bisher nicht näher erforscht.17 Die vorliegende Ar-
beit wird deshalb der Frage nachgehen, ob und wie sich ein Sachvortragsverbot 
als prozessuale Folge der materiell rechtswidrigen Informationsbeschaffung in 
die Gesetzessystematik einfügt und welche Voraussetzungen und Rechtsfolgen 
ein solches Verbot hätte.

B. Methodik 

Die Untersuchung knüpft an die Beweisverbotslehre an und behandelt die The-
matik losgelöst von Einzelfällen.

Die Forschungsfrage steht in einem engen tatsächlichen und rechtlichen Zu-
sammenhang mit dem bis heute kontrovers diskutierten Forschungsfeld der Be-
weisverbote. Gegenstand beider Fragen sind prozessuale Folgen eines vorprozes-
sualen Verstoßes gegen das materielle Recht. Tatsächlicher Ausgangspunkt ist 
also jeweils eine materiell rechtswidrige Handlung, die Informationsbeschaf-
fung. Beim Beweisverbot ist diese Informationsbeschaffung die Beweisbeschaf-
fung, etwa das rechtswidrige Entwenden einer Vertragsurkunde, von deren Exis-
tenz und Inhalt die Partei vorher Kenntnis hatte,18 und beim Sachvortragsverbot 
ist diese Informationsbeschaffung die Kenntnisbeschaffung, etwa die rechtswid-
rige Videoüberwachung eines Kellerraums im Mehrfamilienhaus, um Kenntnis 
von der Person zu erlangen, die dort regelmäßig Waschmaschinen beschädigt.19 
Bei sogenannten Zufallsfunden, also Fälle, in denen die spätere Prozesspartei 
von sämtlichen Sachverhaltsinformationen nur durch ein zufällig gefundenes 
Beweismittel Kenntnis erlangt, ist es sogar derselbe tatsächliche Ausgangspunkt, 
die einheitliche Beschaffungshandlung. Ein solcher Zufallsfund liegt beispiels-
weise vor, wenn der Arbeitgeber anlasslos gefilmtes Videomaterial sichtet und 
dabei einen Vorfall bemerkt, den er anschließend zum Gegenstand einer Kündi-
gung macht.20 Besonders deutlich wird der tatsächliche Zusammenhang schließ-

16 Dazu Teil  2, B. II. 1.
17 Dazu Teil  2, B. II. 2. 
18 Beispielsweise zu gestohlenen Urkunden: Dilcher, AcP 158 (1959/1960), 469–503;  Peters, 

ZZP 76 (1963), 145, 152–154; A. Roth, JR 1950, 715; Wais, S.  122–155; Werner, NJW 1988, 
993, 994.

19 Beispiel nach OLG Köln NJW 2005, 2997–3000. Zur Frage, ob ein Sachvortragsverbot 
an die Kenntnisbeschaffung oder an die Beweisbeschaffung anknüpfen kann: Teil  4, B. II. 2. b) 
und Teil  4, C. II. 2. d).

20 Beispiel (abgewandelt) nach BAG NZA 2011, 571–575. Zur Unterscheidung von Basis- 
und Zusatzwissen: Teil  4, B. II. 2. b) und Teil  4, C. II. 2. d) und insbesondere Teil  4, C. II 4. b).
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lich, wenn man das prozessuale Verbot als Sanktion der Informationsbeschaf-
fungshandlung ansieht,21 denn das zum Zeitpunkt der Handlung geltende materi-
elle Recht unterscheidet nicht danach, ob die Informationen im anschließenden 
Prozess als Beweismittel oder als Sachvortrag verwendet werden. Das Filmen 
des Videos verstößt gleichermaßen gegen das materielle Recht,22 unabhängig da-
von, ob die Partei in einem späteren Prozess (nur) die Kenntnisse aus dem Video 
vorträgt, oder (auch) das Video selbst als Beweismittel anbietet. Und die Prozess-
partei wird sich zur Einschätzung ihres Prozessrisikos nicht nur dafür interessie-
ren, ob sie die ihr zur Verfügung stehenden Informationen prozessual als Beweis-
mittel verwenden kann, sondern auch dafür, ob ihr bei der Informationsverwen-
dung als Sachvortrag Grenzen gesetzt sind. Beweis- und Sachvortragsverbot 
befinden sich dogmatisch an derselben Schnittstelle von materiellem Recht und 
Prozessrecht, wo materiell-rechtliche Wertungen und zivilprozessuale Grund-
sätze aufeinander treffen.23 Somit stehen die Fragen auch in einem engen recht-
lichen Zusammenhang. Schließlich wird ein Sachvortragsverbot von Teilen der 
Literatur und Judikatur insbesondere für Fälle gefordert, in denen ein Beweisver-
bot „leerläuft“, „umgangen wird“ oder seinen „Zweck nicht erfüllen“ kann.24 

Aufgrund dieser vielen Schnittstellen zwischen den Fragen ist es für die Un-
tersuchung eines Sachvortragsverbots nicht nur sinnvoll, sondern zwingend er-
forderlich, Rückschlüsse aus der Forschung zu den Beweisverboten zu ziehen. 
Deshalb knüpft die Arbeit wesentlich an die dogmatischen Erkenntnisse der Be-
weisverbotslehre an, indem sie diese fortentwickelt und, wo nötig, in Frage stellt. 
Weil die Arbeit das Sachvortragsverbot zum Gegenstand hat, diskutiert sie die 
prozessuale Zulässigkeit materiell rechtswidrig erlangter Beweismittel nicht er-
schöpfend, sondern beschränkt sich darauf, die Lösungskonzepte zum Beweis-
verbot als Forschungsansatz zur Begründung eines Sachvortragsverbots heran-
zuziehen. Es soll geklärt werden, ob und mit welcher Wirkung sich die Lösungs-
konzepte der Beweisverbotslehre auf die hier zu untersuchende Thematik 
übertragen lassen und ob diese Konzepte die Konfliktsituation des rechtswidrig 
beschafften Sachvortrags befriedigend auflösen können oder ob sie durch sach-
vortragsverbotsspezifische Konzepte ergänzt werden müssen. Es gilt zu hinter-
fragen, ob ein Sachvortragsverbot eine genuin neue Problematik oder nur ein Teil 

21 So einige Lösungsansätze der Beweisverbotsforschung, dazu Teil  5, B.
22 In Betracht kommen etwa Art.  6 DSGVO, §§  4, 24 BDSG, §  823 BGB i. V. m. dem Allge-

meinen Persönlichkeitsrecht und §  201a StGB.
23 Zu den gemeinsamen dogmatischen Grundlagen: Teil  2, A.
24 OLG Karlsruhe MMR 2009, 412, 414; Eylert, NZA-Beil. 2015, 100, 107; Heinemann, 

MDR 2001, 137, 142; Kort, NZA 2012, 1321, 1326; Natter in: Beschäftigtendatenschutz in der 
Reform, 133, 151; Sander, CR 2014, 292, 298; Schreiber, ZZP 122 (2009), 227, 228; BeckOK 
ZPO/von Selle, §  138, Rn.  31; Weber, ZZP 129 (2016), 57, 58.
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der bekannten Problematik des Beweisverbots ist. Die Erkenntnisse dieser Un-
tersuchung können deshalb ihrerseits die Forschung zu den Beweisverboten be-
reichern.

Ziel der Arbeit ist die Ausarbeitung eines abstrakten Systems, unter das an-
schließend konkrete Einzelfälle subsumiert werden können. Dieses Ziel wird mit 
einem deduktiven Ansatz verfolgt, der auf die Analyse von Einzelfällen verzich-
tet. Wo es für das Verständnis als notwendig erachtet wird, werden kleine Bei-
spielsfälle zur Veranschaulichung genannt. Diese sind vielfach dem Arbeitsrecht 
entnommen, da viele der praktischen Fälle von der Arbeitsgerichtsbarkeit ent-
schieden wurden.25 

C. Themeneingrenzung

Gegenstand der Untersuchung ist das zivilprozessuale Regelverfahren nach der 
Zivilprozessordnung und, aufgrund der praktischen Relevanz, das arbeitsgericht-
liche (Urteils-)Verfahren, für das gemäß §  46 Abs.  2 S.  1 ArbGG im Wesentli-
chen dieselben Vorschriften gelten. 

Forschungsthema sind die prozessualen Folgen der materiell rechtswidrigen 
Informationsbeschaffung. Informationsbeschaffung meint dabei jede Handlung, 
mit der Informationen erlangt werden, wobei diese Informationen sowohl die 
bloße Kenntnis von Tatsachen als auch (die Verfügungsmöglichkeit über) Be-
weismittel, wie Gegenstände, Schriftstücke oder Zeugen, sein können. Rechts-
widrigkeit meint das Unwerturteil der Rechtsordnung über eine Handlung oder 
einen Erfolg.26 Innerhalb der Forschungsfrage bezieht sich die Rechtswidrigkeit 
stets auf das materielle Recht, denn die außerprozessuale Beschaffungshandlung 
kann nicht gegen Prozessrecht verstoßen, weil dieses außerprozessual nicht an-
wendbar ist.27 Soweit daher im Folgenden von der rechtswidrigen Informations-
beschaffung die Rede ist, meint dies immer einen Verstoß gegen materielles 
Recht. Dabei wird der Begriff zunächst im weitesten Sinne verstanden und ins-
besondere nicht nach Art oder Intensität des Rechtsverstoßes spezifiziert. Die 
Lösungskonzepte aus der Beweisverbotslehre knüpfen teilweise an bestimmte 
Rechtsverstöße an und greifen teilweise nur mittelbar auf einen Rechtsverstoß 
zurück. Eine Begriffseingrenzung vorab würde deshalb einer umfassenden Be-
rücksichtigung dieses Forschungsstandes entgegenstehen. Entscheidende Frage 

25 Die Häufigkeit in der Praxis dürfte aus der Natur des Arbeitsverhältnisses als persönli-
ches Vertrauensverhältnis und Dauerschuldverhältnis und den gesetzlichen Kündigungsschutz-
regelungen resultieren. 

26 Zum Begriff der Rechtswidrigkeit näher Wais, S.  34 f.; Werner, NJW 1988, 993, 996.
27 Betz, RdA 2018, 100, 103; Dauster/F. Braun, NJW 2000, 313, 318.
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dieser Arbeit ist nicht, ob ein bestimmter Rechtsverstoß zur prozessualen Unzu-
lässigkeit des Sachvortrags führt, sondern welche Rechtsverstöße aufgrund 
 wel cher Regelungen zur prozessualen Unzulässigkeit von Sachvortrag führen 
können. Aus diesem Grund wird die Rechtswidrigkeit der (vorprozessualen) 
Beschaff ungshandlung hier nicht geprüft, sondern vorausgesetzt. Etwaige außer-
prozessuale Sanktionen und Rechtsfolgen, je nach Fallkonstellation bußgeld-
rechtliche, strafrechtliche, schadensrechtliche oder sachenrechtliche Folgen,28 
werden deshalb nicht thematisiert. Diese außerprozessualen Rechtsfolgen sind 
von der prozessualen Zulässigkeitsfrage zu trennen.29

Ebenso ausgeklammert werden prozessuale Folgen verfahrensrechtlicher Ver-
stöße des Gerichts. Dies sind beispielsweise Fälle, in denen das Gericht Zeugen 
fehlerhaft geladen oder fehlerhaft belehrt hat oder Fehler bei der Beweisbe-
schlussfassung gemacht hat. Die Beweisverbotslehre unterscheidet grundsätz-
lich danach, ob Beweisverbote Folge von Verfahrensfehlern des Gerichts oder 
Folge des Parteiverhaltens bei der Beweismittelbeschaffung sein sollen.30 Aner-
kanntermaßen haben die Fallgruppen keine zur gemeinsamen Behandlung zwin-
genden Ähnlichkeit.31 Verfahrensfehlerhaft erlangte Beweisergebnisse sind zu-
dem für den Sachvortrag nicht relevant, denn dieser wird allein durch den Vor-
trag der Partei Gegenstand des Verfahrens und bedarf keiner mit einem 
Beweisverfahren vergleichbaren gerichtlichen Handlung. Es gibt keine den Be-
weisergebnissen entsprechenden „Sachvortragsergebnisse“.

D. Gang der Untersuchung

Die Arbeit gliedert sich in sechs Teile, wovon Teil  1 diese Einleitung ist.
In Teil  2 werden dogmatische Vorfragen beantwortet und die Erkenntnisse der 

Beweisverbotslehre sowie der Forschungsstand zum Sachvortragsverbot darge-
stellt. Der weitere Gang der Untersuchung orientiert sich am Forschungsstand 

28 Zu den außerprozessualen Sanktionen etwa Balzer/Nugel, NJW 2013, 3397–3403; Brink/
Wybitul, ZD 2014, 225–231; Byers/Wenzel, BB 2017, 2036–2040; Dauster/F. Braun, NJW 
2000, 313, 319; Fricke, VersR 2009, 297–306; Grimm/Schiefer, RdA 2009, 329–344; Tschöpe/
Grimm, Teil  6 F, Rn.  193–209, 220–223; Lachenmann/Schwiering, NZV 2014, 291–297; 
Maschmann, NZA-Beil. 2012, 50–58; A. Müller, S.  30–109; A. Braun/Wisskirchen/Panzer 
Heemeier, Teil I 4, Rn.  161–172; Pötters/Wybitul, NJW 2014, 2074–2080; Rittner/Rittner, NJW 
2002, 1745–1753; Venetis/Oberwetter; NJW 2016, 1051–1057; Washausen, S.  227–260.

29 Morgenroth, NZA 2014, 408, 409. Näher dazu in Teil  5, B.
30 Weichbrodt, S.  133–137. 
31 Wais, S.  31 f., 33 f.; Zeiss, ZZP 89 (1976), 377, 380. Zur Rechtsfolge von Verstößen gegen 

Verfahrensrecht siehe insbesondere Macht, S.  93–95; Störmer, JuS 1994, 334, 338; Wais, S.  40–
116.
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der Beweisverbotslehre. Dieser wird jedoch nicht im Zusammenhang abgebil-
det,32 sondern die jeweiligen Lösungskonzepte werden als Forschungsansatz 
verwendet, um ein mögliches Sachvortragsverbot zu begründen.

Die Untersuchung dieser Lösungskonzepte beginnt in Teil  3 mit dem über-
wiegend anerkannten Ansatz, der das Beweisverbot als ein an das Gericht adres-
siertes „Verwendungsverbot“ versteht und an die gerichtliche Verwendung der 
grundrechtlich geschützten, in den Beweismitteln enthaltenen Informationen 
anknüpft. Er wird zunächst auf seine theoretischen Grundlagen und anschließend 
auf seine prozessualen Auswirkungen, seinen Anwendungsbereich und seine 
Reichweite untersucht. Nur so kann das Rechtsinstitut Beweisverbot abschlie-
ßend beurteilt und als Grundlage für weitere Erwägungen herangezogen werden. 

Ausgehend von diesen Feststellungen wird dann in Teil  4 ein an das Gericht 
adressiertes, an den Grundrechtsschutz der im Sachvortrag enthaltenen Informa-
tionen anknüpfendes „Sachvortragskenntnisnahme-“ oder „Sachvortragsver-
wendungsverbot“ erwogen. Dazu wird geprüft, ob der Sachvortrag selbst einem 
verfassungsrechtlich begründeten Verbot unterliegt und inwieweit sich ein Be-
weisverbot nach dem Lösungsansatz aus Teil  3 auf den dazugehörigen Sachvor-
trag auswirkt.

In Teil  5 wird ein an die Parteien adressiertes „Behauptungsverbot“ erwogen. 
Dabei wird ebenfalls an die Erkenntnisse der Beweisverbotslehre angeknüpft, 
die mit unterschiedlichen Ansätzen ein „Beweisführungsverbot“ zu begründen 
versucht hat. Dabei wird der Tatsache Rechnung getragen, dass zwischen den 
Parteien neben dem Prozessrechtsverhältnis auch ein Rechtsverhältnis nach ma-
teriellem Recht besteht. 

Die gefundenen Ergebnisse werden abschließend in Teil  6 zusammengefasst.

32 Zusammenhängende Darstellung etwa in Fink, S.  139–173; Gemmeke, S.  14–102; Kaissis, 
S.  56–68; Kaltenmeier, S.  17–77; Kodek, S.  96–121; Muthorst, S.  92–117; Reichenbach, S.  25–56; 
Tresenreuter, S.  5–42; Weichbrodt, S.  141–202; Werner, NJW 1988, 993–1002.





Teil 2

Grundlagen

Gegenstand dieser Arbeit sind die prozessualen Folgen der rechtswidrigen Infor-
mationsbeschaffung in Bezug auf den Sachvortrag. Bevor dieser Forschungsfrage 
nachgegangen werden kann, ist sie in die Gesetzessystematik und den Forschungs-
stand einzuordnen. 

Deshalb werden in Teil  2 zunächst einige dogmatische Vorfragen (A.) und der Stand 
der Forschung zum Beweisverbot und zum Sachvortragsverbot (B.) dargestellt.

A. Dogmatische Vorfragen

Die prozessualen Folgen der materiell rechtswidrigen Informationsbeschaffung 
berühren grundlegende Prinzipien der Gesetzessystematik (I.), des Verfassungs-
rechts (II.) und des Verfahrensrechts (III.). Sie sind als wesentliche Grundlage 
dieser Arbeit bei der weiteren Argumentation zu beachten. Diese dogmatischen 
Vorfragen stecken zudem die äußeren Grenzen des dogmatisch Zulässigen ab 
und ermöglichen so eine erste Eingrenzung der Problemlösungsmöglichkeiten.

I. Prozessrecht und materielles Recht 

1. Relevanz für die Forschungsfrage

Mit Verweis auf eine strikte Trennung von Prozessrecht und materiellem Recht 
wurden in der Vergangenheit jedwede Prozessfolgen einer rechtswidrigen Infor-
mationsbeschaffung abgelehnt: Materiell-rechtliche Rechtsverstöße seien aus-
schließlich durch das materielle Recht zu ahnden, das Rechtsgüter durch zivil-
rechtliche Abwehransprüche angemessen schütze und Rechtsverletzungen durch 
strafrechtliche Verbote hinreichend verhindere.1 Das Prozessrecht regele den 
Prozess als ein „moralinfreies“, formalisiertes Verfahren und sei daher vor mate-
riell-rechtlichen Wertungen immun.2 Eine derart strikte Trennung der Teilrechts-
ordnungen wird in der Wissenschaft heute nicht mehr vertreten. 

1 Lang, S.  136 f.
2 Goldschmidt, S.  295, 297.
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Das Verhältnis von Prozessrecht und materiellem Recht ist für die Forschungs-
frage aber auch jenseits der damaligen Extremauffassung entscheidend, denn sie 
befindet sich im Spannungsfeld der formalen Verfahrensgerechtigkeit und der 
materiellen Sachgerechtigkeit.3 Die prozessuale Gerechtigkeitserwartung zielt 
auf ein faires, Rechtsfrieden schaffendes Verfahren, während die materielle Ge-
rechtigkeitserwartung die inhaltliche Sachentscheidung betrifft.4 Es ist aus Sicht 
der einen Partei prozessual ungerecht, wenn vorgetragener Sachvortrag oder an-
gebotene Beweismittel nicht berücksichtigt werden, zugleich aber aus Sicht der 
anderen Partei materiell gerecht, dass die rechtswidrige Beschaffungshandlung 
sanktioniert wird. Demgegenüber ist es aus Sicht der anderen Partei prozessual 
ungerecht, wenn das Gericht durch Verwendung der rechtswidrig erlangten Infor-
mationen die Beschaffungshandlung „legalisiert“, zugleich aber aus Sicht der ei-
nen Partei materiell gerecht, wenn ein entstandenes subjektives Recht durchge-
setzt wird. Die Herausforderung besteht darin, einen angemessen Ausgleich zwi-
schen den beiden Gerechtigkeitserwartungen zu schaffen.5 Die Forschungsfrage 
liegt an der Schnittstelle der beiden Teilrechtsordnungen, weshalb viele Lösungs-
konzepte die problemlösende Norm dem materiellen Recht entnehmen oder aber 
Wertungen des materiellen Rechts auf das Prozessrechtsverhältnis übertragen. 

Das Verhältnis von Prozessrecht und materiellem Recht bildet daher eine we-
sentliche Grundlage der Untersuchung. Die Beziehung der beiden Teilrechtsord-
nungen zueinander kann hier nicht vertieft behandelt werden.6 Es ist aber das 
grundsätzliche Prozessrechtsverständnis im Allgemeinen herauszuarbeiten, um 
in der weiteren Arbeit daran anknüpfen zu können. Welche Wirkung dieses Ver-
ständnis im Konkreten bei den jeweiligen Begründungsansätzen von Beweis- 
und Sachvortragsverboten entfaltet, wird dann an geeigneter Stelle diskutiert. 

2. Grundsätzliches Prozessrechtsverständnis 

a) Überblick

Das Prozessrechtsverständnis hat sich im Laufe der Zeit verändert:7 Geprägt 
vom römischen Aktionen-Denken, wurde das Prozessrecht zunächst ausschließ-

3 Eylert, NZA-Beil. 2015, 100, 105; Gemmeke, S.  2; Jäger, S.  255; Reichenbach, S.  6; Röth, 
AE 2014, 274.

4 H. Prütting in: Liber Amicorum Henckel, 261, 267; H. Prütting in: FS Gottwald, 507, 511.
5 Jäger, S.  255.
6 Zur „Unerschöpflichkeit“ des Themas: H. Prütting in: Liber Amicorum Henckel, 261. 

Überblick über den Streitstand: Gemmeke, S.  15–24, 188–198; Kaissis, S.  30–37; Reichenbach, 
S.  107–114. Die Problematik wird v. a. mit Blick auf Parteibegriff, Streitgegenstandsbegriff und 
die Rechtskraftlehre diskutiert, dazu Koussoulis in: Dogmatische Grundfragen, 7,10–16.

7 Zur historischen Veränderung und Entwicklung Gemmeke, S.  15–24; Koussoulis. in: Dog-
matische Grundfragen, 7, 8 f.
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